
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/3/3 3Ob81/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1959

Norm

ABGB §93 A

Rechtssatz

Auf Grund eines gerichtlichen Auftrages zur Aufnahme in die Ehegemeinschaft kann auch nicht zur Erwirkung

einzelner Leistungen, die die Ehegemeinschaft mit sich bringt, Exekution geführt werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 81/59
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